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Satzung über die Beflaggung 
an den Dienstgebäuden der 
Kreisstadt Merzig 
 
vom 22. Februar 2018 
 
 
Aufgrund § 5 des Saarländischen Ho-
heitszeichengesetzes vom 7. November 
2001 (Amtsblatt 2002 Seite 566) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. Novem-
ber 2007 (Amtsblatt Seite 2393) in Ver-
bindung mit den §§ 2 ff. der Saarländi-
schen Hoheitszeichenverordnung vom 8. 
Juli 2002 (Amtsblatt Seite 1419) zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Absatz 6 Verwal-
tungsstrukturreformgesetz vom 21. No-
vember 2007 (Amtsblatt Seite 2393) wird 
gemäß Beschluss des Stadtrates der 
Kreisstadt Merzig vom 22. Februar 2018 
folgende Satzung erlassen: 
 
 
§ 1 
Grundsatz 
 
(1) Gemäß § 5 Absatz 1 Saarländisches 
Hoheitszeichengesetz ist zu beflaggen, 
wenn dies vom Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport angeordnet wird. 
 
(2) An den regelmäßigen Beflaggungs-
terminen erfolgt die Beflaggung gemäß § 
2 Saarländische Hoheitszeichenverord-
nung ohne besondere Anordnung. 
 
(3) In besonderen Fällen erlässt das Mi-
nisterium für Inneres, Bauen und Sport 
gemäß § 3 Saarländische Hoheitszei-
chenverordnung eine Beflaggungsanord-
nung. 
 
 

§ 2 
Zu beflaggende Dienstgebäude 
 
(1) Gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Saarlän-
disches Hoheitszeichengesetz ist das 
Neue Rathaus, Brauerstraße 5, als Sitz 
der Stadtverwaltung von Amts wegen zu 
beflaggen. Zusätzlich wird die Stadthalle, 
Zur Stadthalle 4, als weithin sichtbares, 
repräsentatives Gebäude der Stadt be-
flaggt. 
 
(2) Bei den übrigen städtischen Gebäu-
den wird gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 
Saarländisches Hoheitszeichengesetz auf 
eine Beflaggung verzichtet. 
 
 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Merzig, den 22. Februar 2018 
 
Der Bürgermeister 
Hoffeld 
 


